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BEFUND ZUR BAUGRUNDUNTERSUCHUNG 

vom 03. und 18.03.2020 

 

 

 

 

 

1. Vorgang 

 

Zwischen L 76 und der Straße Im Eichengrund in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist die Er-

schließung eines Neubaugebietes geplant. Von der IDB Oldenburg mbH & CoKG  wurden wir mit 

der Durchführung von Kleinrammbohrungen und der Erstellung eines Befundes beauftragt. 
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2. Durchgeführte Untersuchungen 

 

Am 03. und 18. 03.2020 wurden an den vorgegebenen Punkten insgesamt acht Kleinrammbohrun-

gen (d = 36 – 80 mm)  bis max. 5 m unter Gelände abgeteuft. Von den entnommenen Bodenproben   

 wurden gemäß Vorgabe drei Mischproben erstellt und der Eurofins Umwelt Nord GmbH zur Ana-

lyse überstellt. 

 

 

3. Baugrund 

 

In allen acht Bohrungen stehen unter einer ca. 0,4 m bis 0,8 m mächtigen Schicht aus z.T. torfigem, 

humosem Oberboden bis zur Endteufe schwach schluffige, feinsandige Mittelsande an, in denen. 

Schlufflagen und vereinzelt Lehmlagen auftreten.  

Organoleptische Auffälligkeiten wurden bei den Bohrungen nicht festgestellt.  

 

 

3.1.  Bodenmechanische Kennwerte 

 

Da keine weiteren Laborversuche durchgeführt wurden, sind die folgenden Bodenkenngrößen (Re-

chenwerte) der DIN 1055 bzw. den EAU entnommen  worden. 

Bodenart                  γ k               γ ´k              ϕk                    ck                   cuk                Esk 

                            (kN/m3)         (kN/m3)          °            (kN/m2)          (kN/m2)       (MN/m2) 

Sand                  17,0 - 19,5         9,5             32,5               -                      -              30 - 60  

Torf                    11,0 - 12,0    1,0 - 2,0           15                 -                     -              0,5 - 1,5 

Lehm,w-st          19,0- 19,5     9,0 - 9,5         27,5             0 - 5              5 - 100           5 - 10     

 

 

3.2. Grundwasser 

 

Wasser wurde  nach Abschluss der Bohrungen im offenen Bohrloch in Tiefen zwischen 0,3 m und 

0,8 m  unter Gelände gemessen (März). 

 

 

 

 



 3

 

4. Tragfähigkeit und Gründung 

 

Bei den unterhalb des humosen Oberbodens und der Torfe anstehenden Sanden handelt es sich 

tragfähige Böden, für die die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes unter Beachtung der entspre-

chenden Vorschriften (Grenztiefe, GW-Stand, Lagerungsdichte etc.) der DIN 1054 entnommen werden 

können.  

Tabelle A 6.2: Bemessungswerte  σR.d des Sohlwiderstands für Streifenfundamente auf nicht-

bindigem Boden auf der Grundlage einer ausreichenden Grundbruchsicherheit und einer 

Begrenzung der Setzung mit den Voraussetzungen nach Tabelle A 6.3 der DIN 1054 
Kleinste Einbindetiefe des 

Fundaments 

 

 

Bemessungswerte σR.d des Sohlwiderstand 

kN/m2 

b bzw. b´ 

m 0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 

0,50 280 420 460 390 350 310 

1,00 380 520 500 430 380 340 

1,50 480 620 550 480 410 360 

2,00 560 700 590 500 430 390 

Bei Bauwerken mit Einbinde- 

tiefen 0,30 m < d < 0,5 m und 

mit Fundamentbreiten b bzw. 

b´> 0,3 m- 

   

       210 

   

Achtung - Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine 

Aufnehmbaren Sohldrücke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen 

nach DIN 1054:1976-11 

Aufgrund der z.T. hohen GW-Stände sind die Tabellenwerte ggf. bis zu 40% zu reduzieren! 

Aufgrund der hohen GW-Stände sind die Tabellenwerte um 40% zu reduzieren! 

Im Bereich der bei BK 8 angetroffenen Lehme sind die Bemessungswerte im Einzelfall festzulegen. 

 

 

5. Versickerung 

 

Nach dem DWA Regelwerk ist ein Flurabstand von min. einem Meter einzuhalten. Wasser wurde 

bei den Bohrungen im März bereits  in Tiefen zwischen  0,3 m und 0,8 m unter Gelände angetrof-

fen, so dass eine regelkonforme Verrieselung generell nicht möglich ist. 
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1) maximale Feststoffgehalt für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen

(siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II 1.2.3.2)


